
 

 

 

ESA-Vertrag 

 

Zwischen  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID): ______________________________________ 

 

- nachfolgend „Messstellenbetreiber“ genannt - 

 

und 

 

 

 

Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID): ______________________________________ 

 

- nachfolgend „ESA“ genannt - 

 

- gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt - 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

Präambel 

 

Mit dem Beschluss der Bundesnetzagentur (nachfolgend nur BNetzA genannt) vom 

21.12.2020, Az.: BK6-20-160, wurde der ESA als neuer Marktteilnehmer eingeführt. Nach § 

34 Abs. 2 Nr. 10 Messstellenbetriebsgesetz (nachfolgend nur MsbG) können vom Anschluss-

nutzer beauftragte Dritte und somit auch ESA die tägliche Übermittlung aller Messwerte ver-

langen, die vom Messstellenbetreiber nach § 55 Abs. 1, 3 und 4 MsbG an einer Messstelle 

erhoben und nach § 60 MsbG aufbereitet werden. Hierzu vereinbaren die Vertragsparteien mit 

dem vorliegenden Vertrag was folgt: 
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1.  Vertragsgegenstand und -grundlagen 

 

1.1  Dieser Vertrag betrifft Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers gegenüber dem ESA 

außerhalb von § 34 Absatz 1 MsbG im Bereich Elektrizität, soweit der Messstellenbetrei-

ber als grundzuständiger Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb gemäß § 3 MsbG 

durchführt. Insbesondere regelt dieser Vertrag die Übermittlung von Messwerten durch 

den Messstellenbetreiber an den ESA, die der ESA beim Messstellenbetreiber vorher 

angefragt hat. 

 

1.2 Die Übermittlung von Messwerten durch den Messstellenbetreiber an den ESA erfolgt 

nur im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen (iMS) und bei registrierender 

Leistungsmessung (RLM).  

 



ESA-Vertrag  Seite 3 von 11 

 

(Stand 04/2026) 

 

1.3 Dem vorliegenden Vertrag liegen das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das MsbG so-

wie die auf der Grundlage dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen und behörd-

lichen Festlegungen der BNetzA zum Datenaustausch zwischen dem Messstellenbetrei-

ber einerseits und dem ESA andererseits zu Grunde, insbesondere im Rahmen der Fest-

legungen der BNetzA zu den „Wechselprozessen im Messwesen Strom (WiM Strom)“ in 

deren jeweils aktuellen Fassung. Änderungen dieser Grundlagen werden mit ihrem In-

krafttreten Bestandteile dieses Vertrages und gehen ab deren Inkrafttreten entgegenste-

henden Vereinbarungen in diesem Vertrag vor oder ergänzen diesen. 

 

1.4 Bestehende Regelungen zwischen dem Messstellenbetreiber einerseits sowie An-

schlussnutzern andererseits, für die der ESA Messwerte beim Messstellenbetreiber an-

fragt, bleiben von diesem Vertrag im Übrigen unberührt. 

 

2. Einwilligung des Anschlussnutzers 

 

2.1 Zwingende Voraussetzung für ein Tätigwerden des Messstellenbetreibers gegenüber 

dem ESA im Rahmen dieses Vertrages ist das Vorliegen einer entsprechenden Einwilli-

gung des jeweiligen Anschlussnutzers, für den der ESA Messwerte beim Messstellenbe-

treiber anfragt.  

 

2.2 Die entsprechende Einwilligung eines Anschlussnutzers, für den der ESA beim Mess-

stellenbetreiber Messwerte anfragt, hat der ESA auf ein berechtigtes Verlangen des 

Messstellenbetreibers hin diesem gegenüber gemäß der „Muster-Einwilligungserklärung 

für ESA-Prozess“ des BDEW, abrufbar unter https://www.bdew.de/energie/muster-ein-

willigungserklaerung-fuer-esa-prozess/, unverzüglich nachzuweisen.  

 

2.3 Ungeachtet von Ziffer 2.1 und 2.2 sichert der ESA dem Messstellenbetreiber mit dem 

Abschluss des vorliegenden Vertrages zu, über eine entsprechende Einwilligung des je-

weiligen Anschlussnutzers zu verfügen, für den der ESA Messwerte beim Messstellen-

betreiber erfragt bzw. anfordert. 

 

2.4 Sollte die Einwilligung eines Anschlussnutzers gegenüber dem ESA enden, für den der 

ESA vom Messstellenbetreiber Messwerte für den betreffenden Anschlussnutzer an-

fragt, sei es durch eine Kündigung des Anschlussnutzers, des ESA oder aus sonstigem 

Grunde, ist der ESA verpflichtet, dies dem Messstellenbetreiber unverzüglich, also ohne 

schuldhaftes Zögern, über die entsprechende Marktkommunikation mitzuteilen. Mit dem 
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Erlöschen der Einwilligung und des Auftrages des betreffenden Anschlussnutzers ge-

genüber dem ESA endet auch die Verpflichtung des Messstellenbetreibers gegenüber 

dem ESA, diesem Messwerte zu dem betreffenden Anschlussnutzer zu übermitteln. 

 

3. Vertragliche Zusatzleistungen 

 

3.1 Die vom Messstellenbetreiber im Rahmen dieses Vertrages dem ESA zu übermittelnden 

Messwerte richten sich nach § 34 Abs. 2 Nr. 10 MsbG, der bei dem konkreten Anschluss-

nutzer eingebauten Messeinrichtung sowie den gemäß der BDEW-Codeliste im Preis-

blatt des Messstellenbetreibers aufgeführten Messprodukte. 

 

3.2 Die Prozesse zwischen dem Messstellenbetreiber und dem ESA zur Übermittlung von 

Messwerten im Rahmen dieses Vertrages richten sich nach den diesbezüglichen be-

hördlichen Festlegungen und Vorgaben der BNetzA, insbesondere zu „Wechselprozes-

sen im Messwesen Strom (WiM Strom)“, dort „Use-Case: Anfrage und Übermittlung von 

Werten durch und an den ESA“. 

 

3.3 Die Übermittlung von Messwerten seitens des Messstellenbetreibers an den ESA setzt 

voraus, dass die diesbezügliche EDIFACT-Kommunikation zwischen den Vertragspar-

teien aufgebaut ist und mangelfrei funktioniert. Der Datenaustausch erfolgt dann in den 

von der BNetzA insofern vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen. 

 

3.4 Bei fehlenden Messwerten ist der Messstellenbetreiber berechtigt und verpflichtet, Er-

satzwerte nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, entsprechend rechtli-

cher Vorgaben und einschlägigen behördlichen Festlegungen zu bilden, dem ESA zu 

übermitteln und gegenüber dem ESA im Rahmen der Übermittlung zu kennzeichnen, 

dass es sich bei den entsprechenden Messwerten um Ersatzwerte handelt.  

 

3.5 Der Messstellenbetreiber kann dem ESA die Bereitstellung von Messwerten nach die-

sem Vertrag nur so lange und insoweit verweigern, wie die Bereitstellung dieser Zusatz-

leistungen dem Messstellenbetreiber aus technischen Gründen nicht möglich ist. Die 

Gründe für die Verweigerung sind vom Messstellenbetreiber gegenüber dem ESA nach-

vollziehbar in Textform zu begründen.  

 

3.6 Bietet der Messstellenbetreiber weitere Zusatzleistungen nach § 34 Absatz 3 MsbG nicht 

ausdrücklich an, kann er solche ohne Begründung gegenüber dem ESA ablehnen. 
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4. Entgelte und Preisanpassungen 

 

4.1 Für die seitens des ESA vom Messstellenbetreiber erhaltenen Leistungen nach dem vor-

liegenden Vertrag zahlt der ESA an den Messstellenbetreiber das entsprechende Entgelt 

gemäß dem vom Messstellenbetreiber auf dessen Internetseite veröffentlichten Preis-

blatt.  

 

4.2 Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die in seinem Preisblatt im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Vertrag veröffentlichten Entgelte im Wege der einseitigen Leistungs-

bestimmung in Ausübung seines billigen Ermessens und im Rahmen von § 315 BGB 

anzupassen. Dabei sind vom Messstellenbetreiber ausschließlich Änderungen derjeni-

gen Kosten zu berücksichtigen, die für die Entgeltermittlung nach Ziffer 4.1 maßgeblich 

sind.  

 

4.3 Der Messstellenbetreiber ist bei einer entsprechenden Kostensenkung verpflichtet, bei 

einer entsprechenden Kostenerhöhung berechtigt, eine entsprechende Änderung des 

Entgeltes nach Ziffer 4.1 im Rahmen von Ziffer 4.2 vorzunehmen, wobei der Umfang und 

der Zeitpunkt einer Entgeltänderung vom Messstellenbetreiber so zu bestimmen ist, 

dass eine Entgelterhöhung nach den gleichen betriebswirtschaftlichen Maßnahmen er-

folgt wie eine Entgeltsenkung.  

 

4.4 Erfolgt eine Entgeltänderung, so ist der Messstellenbetreiber verpflichtet, diese dem ESA 

mindestens 6 Wochen vor deren Wirksamkeit in Textform mitzuteilen.  

 

4.5 Im Fall einer Entgeltänderung hat der ESA das Recht, den vorliegenden Vertrag ohne 

die Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Entgeltänderung zu 

kündigen. § 315 Absatz 3 Satz 2 BGB bleibt davon unberührt. 

 

5. Abrechnungen 

 

5.1 Der Abrechnungsturnus wird vom Messstellenbetreiber nach billigem Ermessen be-

stimmt. Die Abrechnung kann dabei anteilig gemäß der Dauer des jeweiligen Zeitraums 

erfolgen, für den für eine Messstelle die entsprechenden Zusatzleistungen des Mess-

stellenbetreibers vereinbart sind. 

 

5.2 Rechnungen des Messstellenbetreibers an den ESA werden zu den vom Messstellen-

betreiber in der jeweiligen Rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch 
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zwei Wochen nach deren Eingang beim ESA. Maßgeblich für die rechtzeitige Zahlung 

einer Rechnung durch den ESA ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Messstel-

lenbetreibers. Gerät der ESA in Zahlungsverzug, ist der Messstellenbetreiber berechtigt, 

dem ESA gemäß den gesetzlichen Regelungen Verzugszinsen zu berechnen, wobei 

dadurch die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens des Messstellenbetrei-

bers nicht ausgeschlossen wird.  

 

5.3 Einwände des ESA gegen Rechnungen des Messstellenbetreibers berechtigen den ESA 

zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur dann, soweit die Möglichkeit 

eines offensichtlichen Fehlers in der Rechnung des Messstellenbetreibers besteht. Da-

bei ist der ESA verpflichtet, dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen, dass der 

ESA in Bezug auf eine von ihm konkret zu benennende Rechnung des Messstellenbe-

treibers von der Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers ausgeht und hat dies gegen-

über dem Messstellenbetreiber auch in Textform zu begründen.  

 

5.4 Gegen Forderungen der jeweils anderen Vertragspartei kann nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.  

 

6. Vorauszahlungen  

 

6.1 Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, in begründeten Fällen vom ESA Vorauszahlun-

gen zu verlangen. Die Forderung nach einer Vorauszahlung ist vom Messstellenbetrei-

ber gegenüber dem ESA zu begründen.  

 

6.2 Ein begründeter Fall im Sinne von Ziffer 6.1 liegt insbesondere dann vor, wenn 

 

a) der ESA mit einer fälligen Zahlung in nicht unerheblicher Höhe in Verzug geraten 

ist und auch auf eine nach Verzugseintritt erklärte Aufforderung des Messstellen-

betreibers in Textform unter Androhung der Einstellung der Erbringung der Leis-

tungen des Messstellenbetreibers nach diesem Vertrag nicht oder nicht vollständig 

innerhalb der in der Androhung genannten Frist, welche angemessen sein muss, 

an den Messstellenbetreiber bezahlt,  

 

b) der ESA zweimal in zwölf Monaten mit einer fälligen Zahlung in Verzug gerät, 
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c) gegen den ESA Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geldforderungen (§§ 

803 bis 882 a ZPO) eingeleitet sind, oder  

 

d)  aufgrund der Sachlage und unter Würdigung der Gesamtumstände die Besorgnis 

besteht, dass der ESA seinen Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag gegen-

über dem Messstellenbetreiber nicht, nicht vollständig oder nur verzögert nach-

kommen wird und der ESA dies nicht innerhalb von fünf Werktagen nach der An-

forderung der Zahlung im Voraus durch einen geeigneten Nachweis seiner Bonität 

entkräftet.  

 

7. Höhere Gewalt  

 

7.1 Ist der Messstellenbetreiber durch höhere Gewalt gehindert, von ihm nach dem vorlie-

genden Vertrag geschuldeten Leistungen zu erbringen, ruhen die betroffenen Leistun-

gen so lange, bis das entsprechende Hindernis beseitigt ist. Als höhere Gewalt gelten 

insbesondere alle von außen auf den Betrieb einer Messstelle einwirkenden ungewöhn-

lichen Ereignisse, deren Eintritt der Messstellenbetreiber nicht versursacht hat und auch 

nicht abzuwenden oder zu beeinflussen vermag.  

 

7.2 Sind die Vertragsparteien aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt an der Erfüllung 

ihrer Pflichten aus diesem Vertrag gehindert, so ruhen ihre Verpflichtungen für die Dauer 

der Störung und dem Umfang ihrer Wirkung, bis das Ereignis höherer Gewalt und deren 

Folgen beseitigt sind.  

 

7.3 In Fällen höherer Gewalt können die Vertragsparteien voneinander keine Entschädigung 

beanspruchen, sind aber verpflichtet, mit allen angemessenen Mitteln gemeinsam dafür 

zu sorgen, dass sie ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag sobald wie möglich wieder 

nachkommen können.  

 

7.4 Jede Vertragspartei ist verpflichtet, der anderen Vertragspartei den Eintritt des Ereignis-

ses einer höheren Gewalt, die die höhere Gewalt begründenden Umstände sowie die 

voraussichtliche Dauer, für die er an der Erbringung seiner vertraglichen Verpflichtung 

gehindert ist, unverzüglich in Textform mitzuteilen.  

 

 



ESA-Vertrag  Seite 8 von 11 

 

(Stand 04/2026) 

 

8. Haftung  

 

8.1 Die Vertragsparteien haften einander für Sach- und Vermögensschäden, die aus einer 

schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. Die Haftung ist dabei 

im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden 

begrenzt. Im Fall der Verletzung von nicht wesentlichen Vertragspflichten haften die Ver-

tragsparteien einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die 

Haftung für grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den vertrags-

typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. Dabei gilt:  

 

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden diejenigen Verpflichtungen nach die-

sem Vertrag verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung die-

ses Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die jeweils 

andere Vertragspartei regelmäßig vertraut und vertrauen darf.  

 

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die eine Vertragspartei bei 

Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat 

oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die sie 

hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraus-

sehen müssen.  

 

8.2 Eine Haftung der Vertragsparteien nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgeset-

zes und/oder anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.  

 

8.3 Die Ziffern 8.1 bis 8.2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer 

sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragsparteien, soweit diese für 

die jeweilige Vertragspartei Anwendung finden.  

 

9. Ansprechpartner  

 

9.1 Die Vertragsparteien benennen sich gegenseitig ihre Ansprechpartner für die Durchfüh-

rung dieses Vertrages und deren jeweilige Erreichbarkeit durch den beiderseitigen Aus-

tausch eines entsprechenden Kontaktdatenblattes in elektronischer Form innerhalb von 

10 Werktagen nach Abschluss dieses Vertrages. 

 

9.2 Änderungen bezüglich des Kontaktdatenblattes sind der anderen Vertragspartei unver-

züglich mitzuteilen und als Änderung zu kennzeichnen.  



ESA-Vertrag  Seite 9 von 11 

 

(Stand 04/2026) 

 

10. Datenaustausch und Vertraulichkeit  

 

10.1 Der Datenaustausch im Rahmen und auf der Grundlage dieses Vertrages erfolgt in den 

von der BNetzA vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen.  

 

10.2 Die Vertragsparteien sichern sich hiermit gegenseitig zu, dass sie ihren sämtlichen 

Pflichten, insbesondere ihren Informationspflichten, nach den einschlägigen daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß nachkommen. 

 

10.3 Die Vertragsparteien werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Ver-

trages erhobenen, übermittelten und/oder gegenseitig zugänglich gemachten Daten un-

ter Beachtung der gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich 

behandeln.  

 

10.4 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten, 

insbesondere für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Elektrizitätslieferun-

gen an Dritte nur in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen tech-

nischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. Diese 

Regelung schließt eine Weitergabe an Behörden und Gerichte im Rahmen der gesetzli-

chen Vorgaben nicht aus. 

 

10.5 Die diesem Vertrag beigefügte Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch 

(EDI) gemäß der Vorgabe der BNetzA ist Bestandteil dieses Vertrages und diesem Ver-

trag als Anlage 1 beigefügt. Mit Zustandekommen dieses Vertrages gilt auch die als An-

lage 1 beigefügte EDI-Vereinbarung als zwischen den Parteien vereinbart und abge-

schlossen. 

 

11. Laufzeit und Kündigung  

 

11.1 Dieser Vertrag tritt mit der Abgabe übereinstimmender Erklärungen durch beide Ver-

tragsparteien in Textform in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 

 

11.2 Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende 

eines Kalendermonats in Textform zu kündigen. § 314 BGB bleibt davon unberührt.  
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11.3 Ungeachtet dem Recht zur ordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 11.2 sind beide Ver-

tragsparteien berechtigt, diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 

a) die andere Vertragspartei gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrags ge-

mäß Ziffer 8.1 Buchstabe a) trotz einer Abmahnung unter Androhung einer fristlo-

sen Kündigung schwerwiegend verstößt, oder  

 

b) der ESA einer Verpflichtung zur Vorauszahlung nach diesem Vertrag nicht, nicht 

vollständig oder nicht fristgerecht nachkommt.  

 

11.4 Die Kündigung bedarf der Textform.  

 

11.5 Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Recht des ESA auf den weiteren Erhalt 

vertraglicher Leistungen seitens des Messstellenbetreibers nach diesem Vertrag.  

 

11.6 Bei einer Kündigung dieses Vertrages gemäß Ziffer 11.2 oder 11.3 endet die EDI-Verein-

barung erst dann, wenn der ESA alle vom Messstellenbetreiber bis zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung erhaltenen Daten abschließend verarbeitet hat. 

 

12.  Übergangs- und Schlussbestimmungen  

 

12.1 Mündliche oder schriftliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

 

12.2 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung der jeweils anderen 

Vertragspartei auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht verwei-

gert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintreten-

den Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die andere Vertrags-

partei nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Mitteilung über eine Übertragung in 

Textform über die Übertragung der Rechte und Pflichten widerspricht. Im Fall der Ge-

samtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder der 

Übertragung der Grundzuständigkeit des Messstellenbetreiber nach dem MsbG gehen 

die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Eine Zustimmung ist 

auch dann nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein verbunde-

nes Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff Aktiengesetz handelt. In diesem Fall bedarf es lediglich 

der Mitteilung in Textform an den anderen Vertragspartner. 
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12.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt der Vertrag davon im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien ver-

pflichten sich, bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehördlich festgelegten Nachfol-

geregelung eine unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine andere, ih-

rem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende Regelung zu ersetzen. Zur Schlie-

ßung von Regelunglücken sind die auf den vorliegenden Vertrag anwendbaren gesetzli-

chen oder behördlichen Vorgaben heranzuziehen. 

 

12.4 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Text-

form. Gleiches gilt für die Änderung der Textformklausel. 

 

12.5 Gerichtsstand ist der Sitz des Messstellenbetreibers, sofern kein ausschließlicher Ge-

richtsstand zuständig ist. 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Ort, Datum 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Messstellenbetreiber Energieserviceanbieter 

 

Anlage: 
Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) gemäß BNetzA 


